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Gefährdungsbeurteilung im Baugewerbe

Die Gesundheit der Mitarbeiter ist das
höchste Gut eines Unternehmens, folglich
ist jedes Unternehmensmitglied hierfür ver-
antwortlich. In diesem Sinne ist die Umset-
zung der EG-Richtlinien 89/391/EWG
sowie 91/383/EWG in Deutschland mit
dem Gesetz über die Durchführung von
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Beschäftigten bei der
Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG,
BGBl. I S. 1246 sowie BGBl. I S. 1010) auf-
zufassen. Hiernach muss der Arbeitgeber
aus den Grundpflichten in Bezug auf Orga-
nisation und Führungskräfte sowie aus den
Grundsätzen der Vermeidung adäquate
Maßnahmen des Arbeitsschutzes bestim-
men, die aus einer Beurteilung der Gefähr-
dung von Beschäftigten im Zuge der Ver-
richtung von Arbeiten resultieren. Die
Tätigkeiten werden nicht vorschriften-,
sondern gefährdungsorientiert beurteilt.
Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurtei-
lung und die getroffenen Schutzmaßnah-
men sind entsprechend zu dokumentieren. 
Das Baugewerbe gehört zu den unfall-
trächtigsten Industriezweigen, daher bildet
die Arbeitssicherheit einen besonders
wichtigen und sensiblen Bereich des Wir-
kens eines Bauunternehmens. Hieraus
folgt, dass eine Gefährdungsbeurteilung
als Dokument für jede Baustelle aufzustel-
len und gegebenenfalls zu aktualisieren
sowie vor Ort verfügbar ist. Sie hat recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten auf den
Baustellen vorzuliegen. Der Arbeitgeber

Gemäß den Angaben der BG BAU sind
Gefährdungsbeurteilungen in einer defi-
nierten Basisstruktur durchzuführen:
– Bei gleichartigen Tätigkeiten oder

Arbeitsplätzen, z. B. in einer Werkstatt
oder im Büro, ist nur eine Tätigkeit res-
pektive ein Arbeitsplatz musterhaft zu
beurteilen.

– Bei wechselnden Arbeitsbedingungen
und Arbeitsabläufen, z. B. auf einer
Baustelle, können für die einzelnen
Tätigkeiten Musteranalysen aufgestellt
werden, die jedoch für die jeweilige
Baustelle zu verifizieren und gegebenen-
falls anzupassen sind. 

– Bei Änderungen im Betriebsablauf, bei
neuen Arbeitsverfahren oder nach
Unfällen und Beinaheunfällen sind die
Gefährdungsbeurteilungen zu revidie-
ren.

Bei der Anfertigung einer für Bauarbeiten
zutreffenden, so genannten arbeitsablauf-
orientierten Gefährdungsbeurteilung
erfolgt die Ermittlung von Gefährdungen
eines Arbeitsablaufes innerhalb eines
Arbeitssystems unter Berücksichtigung
aller Elemente (dynamisch). Sie gliedert
sich in folgende Schritte:
– Abgrenzen des Arbeitssystems,
– Ermittlung der Tätigkeiten,
– Zerlegen in Tätigkeits-/Arbeitsschritte,
– Ermittlung der auftretenden Gefähr-

dungsfaktoren bei den Tätigkeits-/
- Arbeitsschritten.

– Ermittlung der Gefahrenquellen und der
Gefahr bringenden Bedingungen für
den einzelnen Gefährdungsfaktor. Dabei
sind die individuellen Leistungsvoraus-
setzungen des Mitarbeiters zu beach-
ten. 

– Risikobeurteilung jeder einzelnen

kann Baustellenführungskräfte, z. B. Bau-
leiter und Poliere, durch Delegation in die
Mitverantwortung einbeziehen, was in der
Praxis regelmäßig der Fall ist. Auch
gewerbliche Arbeitnehmer stehen in der
Pflicht, die Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes wachsam zu reflektieren und im Falle
von erkennbaren Mängeln diese zu melden
respektive bei akuten Gefährdungen die
Arbeiten einzustellen. Mit dem neuen Kon-
zept wird ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung sowohl auf Arbeitgeber- als auch
auf Arbeitnehmerseite eingerichtet. 

Grundlagen der Anfertigung
einer Gefährdungsbeurteilung

Zur praxisgerechten Anwendung der
gesetzlichen Vorgaben im Bereich des
Arbeitsschutzes finden die Unternehmen
des Baugewerbes in den neu strukturierten
Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
(BGV), den Berufsgenossenschaft-Regeln
(BG-Regeln) sowie den Berufsgenossen-
schaft-Informationen (BG-Informationen)
Hilfen. Die zentrale Vorschrift dieses
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften-
werkes bildet die BGV A1 „Grundsätze der
Prävention“ vom 1. Januar 2004. Im Ergeb-
nis ihrer Einführung wurde eine Fülle von
aus jahrzehntelanger Erfahrung gewonne-
nen Unfallverhütungsvorschriften aufgeho-
ben. Zur Anfertigung einer soliden Gefähr-
dungsbeurteilung ist die Kenntnis der
Inhalte dieser Unfallverhütungsvorschriften
unerlässlich. 

Symbolische Darstellung der unterschiedlichen Gefährdungsfaktoren, wie
sie in der Praxis auftreten können.

Beispielhafte Darstellung eines untersuchten Arbeitssystems, hier eines
Betoniervorgangs.

Bauunternehmen sind in der Pflicht, für jede Baustelle
Gefährdungsbeurteilungen anzufertigen. Darin müssen
bestimmte Faktoren der jeweils auftretenden Gefährdung
vermerkt und entsprechend dokumentiert sein.
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Gefährdung durch Kopplung der Wahr-
scheinlichkeit des Wirksamwerdens der
Gefährdung mit der möglichen Scha-
densschwere, z.B. Verfahren nach Nohl.
In der Tabelle oben ist das Beispiel der
Bewertung ausgewählter Gefährdungs-
faktoren beim Betoniervorgang eines
selbstverdichtenden Betons dargestellt.

– Schutzmaßnahmen suchen, umsetzen
und Kontrolle der Durchführung und
Wirksamkeit durch die Benennung von
Verantwortlichen vornehmen.

Das Ergebnis einer vergleichenden Risiko -

analyse von exemplarisch auf Seite 32 dar-
gestellten Betoniervorgängen, in der die
Gefährdungsfaktoren bei Einsatz üblicher
Rüttelbetone gegenüber dem Einsatz von
Hochleistungsbetonen mit fließfähigen
Eigenschaften bis zum Selbstverdichtenden
Beton gegenübergestellt wurden, mündet
zunächst in integrierte Basis-Maßzahlen,
die in der Abbildung unten dargestellt sind.
Die Erkenntnisse wurden im Rahmen eines
vom Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung geförderten Forschungsprojektes
gewonnen. Dabei wurde festgestellt, dass

auf diesem Gebiet weiterer Forschungsbe-
darf besteht, was die Dringlichkeit von
Gefährdungsbeurteilungen in der Praxis
verdeutlicht.
Die aufgeführten Schritte sind für jeden
Gefährdungsfaktor und jede Tätigkeit
durchzuführen. Wechselwirkungen mit
benachbarten oder übergeordneten
Arbeitssystemen, Arbeitsplätzen und
Arbeitsmitteln sind zu beachten. Bei der
Anfertigung einer Gefährdungsbeurteilung
ist immer auf die individuelle Situation der
Bauaufgabe abzustellen. Zu beachten ist,
dass für die Baustelle neben der Gefähr-
dungsbeurteilung ebenso eine Montage-
anweisung anzufertigen ist. 

Dokumentation der
Gefährdungsbeurteilung

Die Gesetzgebung fordert eine entspre-
chende Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung. Eine verbindliche Form exis-
tiert nicht, so dass jedem Unternehmen ein
individueller Spielraum für die Gestaltung
gegeben ist. Die Dokumentation sollte
allerdings folgende Elemente beinhalten:
- Gefährdungskataloge mit Maßnahmen,
unter anderem als Montage- und Arbeits-
anweisungen formuliert, deren Kenntnis-
nahme von den entsprechenden Mitarbei-
tern durch Unterschrift zu bestätigen ist,
und Prüflisten,
– Protokolle von Betriebsbegehungen,
– Betriebsanweisungen,
– Eintragungen in den Gefährdungskata-

logen und Prüflisten über die Durchfüh-
rung und Wirksamkeit von definierten
Maßnahmen,

– bestätigte Schulungen und Einweisun-
gen der Mitarbeiter sowie gegebenen-
falls des weiteren Baustellenpersonals.

Die aktive Gestaltung der Arbeitsprozesse
auf Baustellen im Sinne eines sicheren und
gesundheitsgerechten Arbeitens erfordert
die Verfügbarkeit und den schnellen
Zugriff auf die relevanten Dokumente und
Unterlagen. Hierzu gehören unter ande-
rem:
– die Gefährdungsbeurteilung als Doku-

ment, welches über die gesamte Lauf-
zeit der Baustelle verwendet, überprüft
und aktualisiert wird,

– schriftliche Montageanweisung des
Unternehmers mit allen erforderlichen
sicherheitstechnischen Angaben,

– die relevanten Schriften der BG Bau, also
BGV, BGR, BGI sowie weitere Unfallver-
hütungsvorschriften, die in der Regel �

Bewertung ausgewählter
Gefährdungsfaktoren
beim Betoniervorgang
mit einem Selbstverdich-
tenden Beton. 
(Tabelle: Autor)

Integrierte Basis-Maßzahlen für eine vergleichende Risikobeurteilung unterschiedlicher Betonierver-
fahren. (Grafiken, Fotos und Tabellen: Autor)
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bequem in elektronischer Form verfüg-
bar sind,

– Dokumentation von bestätigten Schu-
lungen und Maschineneinweisungen
der Mitarbeiter sowie gegebenenfalls
des weiteren Baustellenpersonals.

Gefährdungsbeurteilung
zwingend erforderlich

Die Gefährdungsbeurteilung und die wirk-
same Umsetzung der daraus resultierenden
Maßnahmen spielen in der Arbeitsvorberei-
tung einer Baustelle und im täglichen Bau-
stellenleben für den Unternehmer, die Bau-
stelleführungskräfte sowie die gewerb-
lichen Arbeitskräfte eine zentrale und ver-
pflichtende Rolle. Die Gefährdungsbeurtei-
lung muss für jede Baustelle angefertigt
werden und die individuellen Randbedin-
gungen sind zu berücksichtigen. Sie ist in
die Organisationsstruktur sowie in die
Beschaffungsprozesse eines Unternehmens

Ein Beispiel aus der Praxis: Aufstellen des Schalelementes mit einem Kran.

So könnte ein Datenblatt einer Gefährdungsbeurteilung aussehen. Hier ist der mechanische Gefähr-
dungsfaktor eines Schalungsprozesses, wie er oben abgebildet ist, dargestellt.

zu integrieren und bildet damit einen inte-
gralen Bestandteil eines Risikomanage-
mentsystems. 
Das Vernachlässigen dieses Dokumentes
kann erhebliche strafrechtliche, zivilrechtli-
che, ordnungsrechtliche und arbeitsrechtli-
che Konsequenzen haben. Zur Unterstüt-
zung einer intakten Funktion des Arbeits-
schutzes in Bauunternehmen bietet die BG
Bau entsprechende Dienstleistungen an,
die unbedingt in Anspruch genommen
werden sollten. Hierzu wird beispielsweise
das Arbeitsschutzmanagementsystem Bau
angeboten, das in der Praxis Anwendung
findet. Weitere Arbeitshilfen hierzu finden
sich u. a. in der Fachpresse, exponiert in
der Fachzeitschrift „Tiefbau“. 

(Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko)
Das Literaturverzeichnis ist auf der Mitglie-
derseite des VDBUM unter www.vdbum.de
einsehbar.
Info: www.tu-darmstadt.de/fb/bi/ bau-
betrieb �


